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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Klütz  

vom 10.02.2025 

 
Top 8.2 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 37  „Erweiterung Kaufhaus Stolz“ der 

Stadt Klütz 
Hier: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über den Vorentwurf 

 
 
Die Stadtvertreter schließen sich der Empfehlung dem Bau- und Hauptausschuss an. Herr Me-
vius verliest den Beschlussvorschlag und lässt abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Planänderung: 

• TEIL B – TEXT Pkt.2.2.2. streichen, Pkt.2.2.3. 2. Satz (streichen)   
• Prüfen Umgrenzung Diskrepanz zwischen Beschluss und Begründung 

 
1. Die Stadtvertretung der Stadt Klütz fasst den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 37 „Erweiterung Kaufhaus Stolz“. Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 37 wird 
wie folgt begrenzt: 
- im Norden: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
- im Osten: durch die Boltenhagener Straße,  
- im Süden: durch vorhandenen Baumbestand und den angrenzenden   

 landwirtschaftlich genutzten Flächen, 
- im Westen: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
 
Die Abgrenzung des Plangebietes ist als Anlage beigefügt. 

 
2. Mit dem Kaufhaus Stolz ist die Stärkung des Nahversorgungszentrums an der Boltenhage-

ner Straße vorgesehen. Der Standort der sich positiv entwickelt hat, soll weiterentwickelt 
werden. 
Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweite-
rung des ansässigen Kaufhauses Stolz von 775 auf 1.250 qm Verkaufsfläche auf der ge-
genüberliegenden Seite des Nahversorgungszentrums geschaffen werden. 
 

3. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu ma-
chen.  

 
4. Der Flächennutzungsplan ist im Parallelverfahren zu ändern. 
 
5. Die Stadtvertretung der Stadt Klütz billigt die Vorentwürfe für den Bebauungsplan Nr. 37 

„Erweiterung Kaufhaus Stolz“ der Stadt Klütz“. Das Plangebiet wird wie im Aufstellungsbe-
schluss bekanntgegeben begrenzt. 

 
6. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer 

öffentlichen Auslegung durchzuführen.  



7. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB durchzuführen.  

 
8. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden erfolgt nach § 2 Abs. 2 BauGB.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 
davon anwesend:   9 
Zustimmung:  9 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 

 

 
 


